
 

 

 
 
 
 

Merkblatt – private Messeinrichtung 
 
 
Teil 1 Satzungsrechtliche Grundlagen 
 
Auszug aus der Abwassergebührensatzung1 
 
§ 5 Schmutzwassermenge 
 
(1) In dem jeweiligen Veranlagungszeitraum (§ 9) gilt als angefallene Schmutzwassermenge 
1. die dem Grundstück bei einer öffentlichen Wasserversorgung der Entgeltberechnung zugrunde 
gelegten Wassermenge (Frischwassermaßstab),  
2. die dem Grundstück aus Gewässern und Brunnen zur privaten Wasserversorgung zugeführten 
Wassermenge, 
3. die den öffentlichen Abwasseranlagen aus privaten Regenwassernutzungsanlagen zugeführten 
Wassermenge. 
 
(2) Der Gebührenschuldner hat bei privater Wasserversorgung und Regenwassernutzungsanlagen 
vor Inbetriebnahme (Abs. 1 Nr. 2 und 3) geeignete, den Bestimmungen des Gesetzes über das Mess- 
und Eichwesen in der jeweils geltenden Fassung entsprechende Messeinrichtungen auf seine 
Kosten anzubringen und zu unterhalten. Der Einbau der Messeinrichtung ist ebenso wie der Wechsel 
der Messeinrichtung durch eine Fachfirma vorzunehmen und der Stadt mit dem Standort, der 
Zählernummer, dem Zählerstand am Tage des Einbaus und den Nachweisen der Fachfirma über den 
fachgerechten Einbau innerhalb von einem Monat nach Einbau anzuzeigen. Die den öffentlichen 
Abwasseranlagen zugeführte Menge hat der Gebührenschuldner innerhalb von zwei Wochen nach 
Ablesung des Trinkwasserzählers der Stadt anzuzeigen. 
 
(3) Hat ein Wassermengenmesser nicht richtig oder überhaupt nicht angezeigt, sind 
Messeinrichtungen noch nicht erstellt oder hat die Stadt auf solche Messeinrichtungen verzichtet, 
kann sie als Nachweis über die Wassermengen prüfbare Unterlagen verlangen. 
 
(4) Die Stadt ist berechtigt, die Wassermengen zu schätzen, wenn diese auf andere Weise nicht 
ermittelt werden können. 
 
(5) Bei privaten Regenwassernutzungsanlagen werden im Fall des Abs. 3 durch die Stadt für jede auf 
dem Grundstück gemeldete Person jährliche Schmutzwassermengen entsprechend der Nutzungsart 
bestimmt. Für den Anschluss der Toilettenspülung werden dabei 10 m³, für den Anschluss der 
Waschmaschine 11 m³ je Jahr in Ansatz gebracht. 
 
(6) Führt die Anwendung der Maßstäbe nach Abs. 1 zu erheblichen Abweichungen der ermittelten 
zur tatsächlich auf dem Grundstück anfallenden Abwassermenge, kann die Stadt den Einbau einer 
kalibrierten, automatisch arbeitenden Einrichtung zur Messung der Abwassermenge verlangen. Die 
Messergebnisse sind monatlich abzulesen und der Stadt mitzuteilen. Die Stadt ist befugt, die 
Messeinrichtung und die Messergebnisse ohne Ankündigung zu kontrollieren. 
 
 
 
 

                                                           
1  Satzung der Landeshauptstadt Dresden über die Erhebung von Abwassergebühren (Abwassergebührensatzung)  

vom 13. Dezember 2012, veröffentlicht im Dresdner Amtsblatt Nr. 51-52/2012 vom 20.12.2012 


